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Kurzarbeit – Einführung

Die Implementierung von Kurzarbeit in einem Betrieb umfasst im allgemeinen drei Schritte, 
die in dieser Reihenfolge ausgeführt werden müssen:

1. Anzeigen
Es startet mit dem Anzeigen von Kurzarbeit gegenüber der Bundesagentur für Arbeit. Die-
ser Schritt ist essenziell, da hier die Grundlage für spätere Abrechnungen gelegt wird. Der 
Prozess wird hier in Gang gesetzt.

2. Auszahlen
Danach geht die Lohnabrechnung mit den reduzierten Entgelten weiter – wie bisher über 
die Konten des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber tritt hier in Vorleistung.

3. Zurückbekommen
Erst im dritten Schritt wird Kurzarbeitergeld beantragt. Das geschieht dann mit den konkre-
ten Werten aus der Abrechnung des vergangenen Abrechnungszeitraums, in dem Kurzar-
beitergeld an die Arbeitnehmer ausbezahlt wurde. 

Zu jedem dieser Schritte stehen Video-Tutorials zur Verfügung:
www.vbw-bayern.de/kurzarbeit
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Links tragen Sie Ihre zuständige Agentur 
für Arbeit ein. Diese ist bei Ihnen am Ort 
oder in der Nähe. Wenn Sie nicht genau 
wissen, welche Agentur für Sie zuständig 
ist, finden Sie diese Information unter 
www.agenturfürarbeit.de

Füllen Sie hier bitte Anschrift und Kontakt-
person des Betriebs aus. Bitte achten Sie 
darauf, dass Sie eine Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse angeben, die auch im evtl. 
Homeoffice abgerufen werden können. 

Schreiben Sie hier März 2020 bis Dezember 2020. 
Und am besten für den gesamten Betrieb – unter 
der Voraussetzung, dass dann zumindest 10 % der 
Arbeitnehmer*innen von einem Entgeltausfall von 
mehr als 10 % ihres monatliche Bruttoentgelts be-
troffen ist. Sollte dies nicht eindeutig der Fall sein, 
begrenzen Sie die Anzeige auf die konkret betrof-
fene(n) Betriebsabteilung(en).

Die Stamm-Nr. Kug haben die meisten Unter-
nehmen noch nicht, außer es wurde bereits 
einmal Kurzarbeit angezeigt. Ansonsten ein-
fach leer lassen – ebenso die Ableitungs-Nr. 
Die Betriebsnummer dagegen unbedingt 
eintragen!

März          2020 Dezember      2020

X
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Bei C füllen Sie die wöchentliche Arbeitszeit in Stunden ein, die für den überwiegenden Teil 
der Arbeitnehmer gilt. In der Regel ist das die betrieblich oder tariflich geregelte Wochenar-
beitszeit. Und direkt darunter, auf wie viel Stunden sie sich reduzieren wird. Am Einfachsten 
steht hier eine Null. Bei der Abrechnung wird dann ohnehin genau berechnet, wie viel gearbei-
tet wurde. 
Aber gleichen Sie das auch noch mit einer evtl. Betriebsvereinbarung ab. Da könnte nämlich 
eine Untergrenze stehen. 

Bei D geht es um den Betrieb und den bei Ihnen geltenden Tarifvertrag. Insbesondere ist hier 
die tarifliche Ankündigungsfrist genannt. Wurde diese verkürzt ist dies hier anzugeben. Ist Ihr 
Unternehmen nicht tarifgebunden reicht unten ein Kreuz.

D6 behandelt die Frage, ob es einen Betriebsrat und eine Betriebsvereinbarung zum Thema 
Kurzarbeit gibt. Letztere muss in Kopie dem Antrag beigefügt werden. Wenn es keine Betriebs-
vereinbarung gibt oder Kurzarbeit nicht in den Arbeitsverträgen geregelt ist, benötigen Sie 
eine handschriftliche Unterschrift von jedem betroffenen Mitarbeiter. Diese muss für die Ab-
schlussprüfung vorgehalten werden. Sollte Ihr Betrieb schon stillstehen, kann man es über 
Scans vom Home-Office lösen oder – in dieser Ausnahmesituation derzeit – auch nachreichen. 
Dann aber bitte einen Vermerk, dass diese Liste nachträglich geschickt wird.

0
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Tragen Sie bei D7 unbedingt die Anzahl der Mitarbei-
ter und auch der Leiharbeitnehmer ein. Für letztere 
muss zwar deren Arbeitgeber – die Leiharbeitsfirma 
– Kurzarbeit beantragen – es ist dennoch für die Be-
triebsberechnung notwendig. 

Bei E9 reicht das Wort Corona leider nicht aus. Eine 
kurze Erklärung, warum Sie den Betrieb in der bisheri-
gen Form nicht aufrechterhalten können, muss es 
schon sein. Gründe sind zum Beispiel behördliche An-
ordnungen bei Schließung oder gestörte 
Lieferketten. 

Wenn Sie schon wissen, wie viele Mitarbeiter von ei-
nem Entgeltausfall von mehr als 10 % betroffen sind 
können Sie diese genaue Zahl bei D8 eintragen. Wenn 
nicht lieber etwas höhergreifen. Wichtig ist, dass die 
Zahl über 10 % der Belegschaft ist.

Bei E10 nein ankreuzen, wenn sie ohne die 
Corona-Pandemie keine Kurzarbeit anzeigen 
würden.

Wichtig: hier muss auch der Betriebsrat 
unterschreiben, wenn es einen gibt. 

Hier bitte unterschreiben und stempeln.


